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SCHREIBEN DES AMMANNS[ UND DERZEITIGEN STABFUEHRERS DER STADT

ZUG] , RITTER [ BEAT JAKOBS I . ] ZURLAUBEN, AN DEN STATT¬
HALTER[ VON LUZERN, RUDOLF] MOHR

"Er vergebe mir die Unglegenheit 3 welche ich Jhme zuofüege 3 weillen aber ich

nothwendig erachtet hab 3 über mein vorgehendes schreiben deutlichen zuo er-
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klären 3 als brichte ich mit wenigem 3 dass sich Peter W ä b e r vor etwas

Zeits vor unserem Statraht sich befunden undt sich erklärt 3 dafehm er bey

der Urthel (welches [ in Sachen Riedhandel ] verschinen Jn unser Statt Zug



einhellig undt bey Jhrem gwüssen ausgesprochen worden von den Herren Ehren¬

gesandten der tobt , acht alten Ohrten [richtig der VII Orte (VIII Alte Orte
2

ausg . ZG) ] ) geschirmbt sein undt verbliben möge , Er als dan Urpietig sye un¬

serer Statt ein gebührentes an unsere vilfaltige gehabte Kosten zuo bezahlen.

Das ist die Ursach warumb ich verschinen dem Herrn Bruedem vertrauwlich des¬

wegen zuo geschriben hob . Nun hat es das ansähen , das wan nit ohne fehmeren

auffschub durch die authoritet hochermelten lobl . Ohrten die Gmeindt Barr

zuo abtrettung des wäberischen guets kan undt mag abgelvalten werden (dan durch

güete nichts zuo richten ist ) , dass es ein verwunderliches undt unguetes wes¬

sen abgeben werde , dan allberaith vil heimbliche pratiquen under unseren bür¬

geren von seiten der Gmeindt Barr moviert worden " .

1 ) 1629 hatte Heinrich Weber  von Hans S c h m i d jun . ein Ried in
Baar gekauft und dieses während 13 Jahren unangefochten besessen . In der
Folge kam dieses an Webers Sohn namens Peter . Nach nunmehr 59 Jahren mach¬
te Christoph A n d e r m a t t das Zugrecht auf dieses Ried geltend.

2 ) s . EA VI 2 , 202 (Nr . 119)

Kopie - AH 53 , 223
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